
Der Empfang der E-Rechnung ist von allen Unternehmen einzurichten!  

Sofern ein inländisches Unternehmen als Rechnungsaussteller Übergangsregelungen nicht in 

Anspruch nimmt, müssen inländische unternehmerische Rechnungsempfänger bereits ab  

1. Januar 2025 in der Lage sein, elektronische Rechnungen nach den neuen Vorgaben emp-

fangen und verarbeiten zu können. 

Bis Ende 2026 dürfen Rechnungsaussteller für in den Jahren 2025 und 2026 ausgeführte 

B2B-Umsätze weiterhin Papierrechnungen versenden. Auch elektronische Rechnungen, die 

nicht dem neuen Format entsprechen (beispielsweise PDF-Dateien), bleiben in diesem Zeit-

raum zulässig, allerdings ist für diese (wie bisher) die Zustimmung des Rechnungsempfängers 

erforderlich.  

Was sich jedoch ändert ist der bisherige Vorrang der Papierrechnung, diesen nimmt nun die 

E-Rechnung ein, weshalb alle Unternehmen ab 1. Januar 2025 den Empfang, die Verarbei-

tung und die revisionssichere Archivierung der E-Rechnung sicherstellen müssen.  

Bis Ende 2027 dürfen, wenn der Rechnungsaussteller einen Vorjahresumsatz (2026) von ma-

ximal 800.000 EURO erwirtschaftet, für im Jahr 2027 ausgeführten B2B-Umsätze weiterhin 

Papierrechnungen übermittelt werden. Auch elektronische Rechnungen, die nicht dem 

neuen Format entsprechen (beispielsweise PDF-Dateien), bleiben in diesem Zeitraum zuläs-

sig, auch für diese ist weiterhin die Zustimmung des Rechnungsempfängers erforderlich.  

Ab 2028 sind die neuen Anforderungen an die E-Rechnungen und ihre Übermittlung zwin-

gend von allen inländischen Unternehmen für Leistungen im B2B-Bereich einzuhalten. Ab 

diesem Zeitpunkt sollen ebenfalls die Voraussetzungen für das im Koalitionsvertrag vorgese-

hene Meldesystem beziehungsweise für die EU-seitig geplanten ViDA-Maßnahmen geschaf-

fen sein, mit denen der Umsatzsteuerbetrug EU-weit eingedämmt werden soll.  

Aufbewahrung: E-Rechnungen dürfen nicht einfach gelöscht werden. Auch dann nicht, wenn 

die Rechnung vorher ausgedruckt und wie bisher aufbewahrt wird. Die Original-E-Rechnung 

zehn Jahre lang aufzubewahren. Der Ausdruck ist nur eine Kopie. 


